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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
in der letzten Woche konnten endlich die 
Redaktionsverhandlungen zur Umsetzung 
der Tarifeinigung vom 5. September 2013 
über die Entgeltordnung des Bundes abge-
schlossen werden.  
In 13 Verhandlungsrunden hat ver.di mit 
dem Bundesinnenministerium und dem 
Bundesfinanzministerium die notwendigen 
Änderungen des TVöD, des Besonderen Teils 
Verwaltung (BT-V) des TVöD und des TVÜ-
Bund sowie den neuen Tarifvertrag über die 
Entgeltordnung des Bundes (TV EntgO Bund) 
bearbeitet. Allein der TV EntgO Bund umfasst 
knapp 350 Seiten mit mehr als 1.500 Tätig-
keitsmerkmalen für die Beschäftigten in allen 
Bereichen der Bundesverwaltung. 
 
Tarifverträge unterschrieben 
Die Tarifvertragstexte wurden von ver.di 
bereits unterschrieben, die Unterschrift 
durch das Bundesministerium des Innern 
erfolgt kurzfristig. Der TV EntgO Bund und 
die Änderungen im TVöD, im BT-V und im 
TVÜ-Bund treten rückwirkend ab 1. Januar 
2014 in Kraft. 
 
Deutliche Verbesserungen 
Mit der neuen Entgeltordnung sind deutliche 
Verbesserungen verbunden: 
 
 Die Tätigkeitsmerkmale der Anlage 1a 

zum BAT bis einschl. Vergütungsgruppe 
Vc mit Aufstiegen nach bis zu sechs Jah-
ren wurden mindestens der nächst hö-
heren Entgeltgruppe zugeordnet.  
 

Hiervon profitieren insbesondere Be-
schäftigte   

 im Verwaltungsdienst,  

 in den medizinisch-technischen Beru-
fen,  

 in der Gartenbau- und Landwirt-
schaftstechnik,  

 in der Steuerverwaltung,  

 in technischen Berufen,  

 bei Gerichten und Staatsanwaltschaf-
ten,  

 im nautischen Dienst, 

 im Wetterdienst, 

 im Flugsicherheitsdienst, 

 in feuerwehrtechnischen Dienst, 

 an Simulationsgeräten, 

 in der Arbeitsvorbereitung  
sowie 

 Meisterinnen und Meister,  

 Technikerinnen und Techniker.  
 

 Zusätzliche Anhebung der Eingruppie-
rung um eine Entgeltgruppe bei Meiste-
rinnen und Meistern sowie Technikerin-
nen und Technikern. 
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 Die bisherige bis zu einjährige Einarbei-
tungszeit in einer niedrigeren Entgelt-
gruppe entfällt. 
Hiervon profitieren zusätzlich insbeson-
dere Beschäftigte in medizinisch-
technischen Berufen, im nautischen 
Dienst und an Simulationsgeräten. 
 

 Tätigkeitsmerkmale, in denen eine abge-
schlossene mindestens dreijährige Be-
rufsausbildung im dualen System gefor-
dert wird, wurden mindestens der Ent-
geltgruppe 5 zugeordnet. 
Hiervon profitieren insbesondere Medi-
zinische Fachangestellte (früher: Arzthel-
fer/-innen), Fachangestellte für Bäderbe-
triebe (früher: Schwimmmeister-
gehifen/-innen), Hausmeister/-innen so-
wie Kasernenwärter/-innen und Gebirgs-
hüttenwarte/-innen. 
 

 Verminderung des erforderlichen Zeit-
anteils zur Erfüllung des Heraushebungs-
merkmals von 50 auf 33 1/3 Prozent. 
Hiervon profitieren Ingenieurinnen und 
Ingenieure. 
 

 Zusätzliche Tätigkeitsmerkmale im All-
gemeinen Teil der Entgeltordnung für 
den Verwaltungsdienst: 

 EG 7: gründliche und vielseitige 
Fachkenntnisse und mindestens zu 
einem Fünftel selbstständige Leis-
tungen (bisher EG 6) 

 EG 5 bis EG 9a: Beschäftigte mit ab-
geschlossener mindestens dreijähri-
ger Ausbildung (im dualen System) 
und entsprechender Tätigkeit. 

 EG 9b bis EG 12: Beschäftigte mit ab-
geschlossener (Fach-)Hochschul-
bildung (Bachelor) und entsprechen-
der Tätigkeit. 
 
 
 
 

 Erstmalige Vereinbarung von Heraushe-
bungsmerkmalen. 
Hiervon profitieren Bibliothekarinnen 
und Bibliothekare, Beschäftigte in Archi-
ven, Museen und anderen wissenschaft-
lichen Anstalten sowie Beschäftigte im 
Forstdienst (EG 10 bis EG 12). 
Außerdem Beschäftigte in der Steuer-
verwaltung (EG 11). 
 

 Verbesserte Eingruppierung durch Neu-
strukturierung der Tätigkeitsmerkmale 
in den Bereichen  

 Informationstechnik,  

 Fremdsprachendienst,  

 Konservierung, Restaurierung und 
Grabungstechnik,  

 Mautkontrolle,  
sowie für 

 Ärztinnen und Ärzte in Bundeswehr-
krankenhäusern, 

 Küchenleiter/-innen und 

 Psychologisch-technischen Assisten-
ten/-innen. 
  

 In allen Fallgruppen der Entgeltgruppen 
2 und 3 kann zukünftig die Stufe 6 er-
reicht werden.  
 

 Wiedereinführung von Entgeltgruppen-
zulagen (früher: Vergütungsgruppenzu-
lagen). 
Hiervon profitieren insbesondere Be-
schäftigte im feuerwehrtechnischen 
Dienst, im nautischen Dienst, im Wetter-
fachdienst, in der Arbeitsvorbereitung, 
beim Bundesamt für Güterverkehr sowie 
Prüfer/-innen von Luftfahrtgeräten. 

 
 Alle Beschäftigtengruppen profitieren 

davon, dass ab 1. März 2014 Höher-
gruppierungen aufgrund Übertragung 
einer höher zu bewertenden Tätigkeit 
stufengleich erfolgen. 



 

 

Solche Erfolge sind nur mit einer starken 
und kompetenten Gewerkschaft möglich. 
Mit ver.di – der Gewerkschaft für alle Be-
schäftigten des Bundes. 
 
 
Wie werden die Beschäftigten in die Ent-
geltordnung übergeleitet? 
 
Dynamische Besitzstandssicherung bei der 
Überleitung in die Entgeltordnung 
Die Überleitung der am 31. Dezember 2013 
bereits vorhandenen Beschäftigten in die 
neue Entgeltordnung des Bundes erfolgt un-
ter dynamischer Besitzstandssicherung. Die 
bisher erreichte Entgeltgruppe einschließlich 
aller Zulagen und sonstigen mit der Eingrup-
pierung verbundenen Entgeltbestandteile 
bleibt für die Dauer der unverändert auszu-
übenden Tätigkeit im vollen Umfang erhalten 
und nimmt an allen Entgelterhöhungen teil. 
 
Höhergruppierung auf Antrag 
Soweit sich aus den vielfältigen Verbesse-
rungen der Eingruppierung für die bereits am 
31. Dezember 2013 vorhandenen Beschäftig-
ten bei Anwendung der neuen Entgeltord-
nung eine höhere Eingruppierung ergäbe, 
sind sie in der höheren Entgeltgruppe ein-
gruppiert, wenn sie einen entsprechenden 
Antrag beim Arbeitgeber stellen.  
Dieser Antrag kann bis zum 31. Dezember 
2014 gestellt werden und wirkt immer auf 
den 1. Januar 2014 zurück. Wer keinen An-
trag stellt, verbleibt für die Dauer der unver-
ändert auszuübenden Tätigkeit in der bishe-
rigen Entgeltgruppe. 
Hierdurch wird vermieden, dass aufgrund 
des für diese Höhergruppierungen noch gel-
tenden bisherigen Verfahrens der Stufenzu-
ordnung Verluste eintreten. ver.di wird für 
ihre Mitglieder Hilfestellung anbieten, ob 
sich im Einzelfall ein solcher Höhergruppie-
rungsantrag lohnt. 
 
 

Entgeltgruppenzulage auf Antrag 
Auch soweit am 31. Dezember 2013 bereits 
vorhandene Beschäftigte bei Anwendung der 
neuen Entgeltordnung erstmals Anspruch 
auf eine Entgeltgruppenzulage hätten, steht 
ihnen diese auf Antrag zu. Dieser Antrag ist 
ebenfalls spätestens am 31. Dezember 2014 
zu stellen und wirkt immer auf den 1. Januar 
2014 zurück. 
 
Überprüfung und Neufeststellung der Ein-
gruppierung ausgeschlossen 
Eine Überprüfung und Neufeststellung der 
bisherigen Eingruppierung aus Anlass des 
Inkrafttretens der Entgeltordnung wurde 
ausdrücklich tarifvertraglich ausgeschlossen. 
Niemand muss Sorge haben, dass wegen des 
Inkrafttretens der Entgeltordnung sogenann-
te korrigierende Rückgruppierungen einge-
leitet werden. 
 
Verlängerung der Übergangsregelungen der 
§§ 8 und 9 TVÜ-Bund  
Aus dem BAT/BAT-O in den TVöD übergelei-
tete Beschäftigte, die vor der Überleitung 
eine Tätigkeit auszuüben hatten, die mit ei-
nem Anspruch auf einen Zeit-, Tätigkeits- 
oder Bewährungsaufstieg oder auf eine Ver-
gütungsgruppenzulage verbunden war, 
konnten diesen Anspruch gemäß §§ 8 und 9 
TVÜ-Bund bei unveränderter Tätigkeit bis 
zum 29. Februar 2012 nachvollziehen. Dieser 
Zeitraum wurde bis zum 31. Dezember 2013 
verlängert.  
Die sich daraus ergebende Ansprüche stehen 
den Beschäftigten auf Antrag zu. Dieser An-
trag ist an keine Frist gebunden, sollte aber 
bis zum 30. Juni 2014 gestellt werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Euer 
ver.di-Tarifsekretariat 
für den öffentlichen Dienst 



 

 

 


